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Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 

Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) 

im Zusammenhang mit dem Vertrag zur Betreuung eines Kindes in Kindertageseinrichtungen 
der Stadt Fürth 

 

1. Verantwortlichkeit für die Datenerhebung 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist die Stadt Fürth/Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien. Die Kontaktadresse lautet: 

Stadt Fürth 
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Königsplatz 2 
90762 Fürth 
Tel.: 0911/974-0 
E-Mail: jga@fuerth.de 
 
2. Datenschutz 

Der zuständige Datenschutzbeauftragte ist der Datenschutzbeauftragte der 
Verwaltungsbehörde Fürth. Die Kontaktadresse lautet: 

Stadt Fürth 
Datenschutzbeauftragter 
Schwabacher Str. 170 
90763 Fürth 
Tel.: 0911/974-0 
E-Mail: dsb@fuerth.de 
 
3. Zweck der Datenverarbeitung 

- Abschluss eines Vertrages zur Betreuung eines Kindes in einer städtischen 
Kindertageseinrichtung (Krippe, Kindergarten, Hort) 
 

4. Rechtsgrundlagen 
 

- Art. 6 Abs. 1 Buchstaben a, b und c DSGVO i.V.m. Art. 26a BayKiBiG, § 2 SGB VIII 
und SGB X 

 
5. Weitergabe von Daten 

Die Weitergabe von Daten erfolgt ausschließlich gem. § 64 SGB VIII zur Aufgabenerfüllung. 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 
a) Stadtkämmerei, Stadtkasse und Geldinstitute,  
b) Grundschulen zur Vorbereitung der Schuleinschreibung 
c) Frühförderstellen (im Einzelfall), wenn vorher eine Schweigepflichtsentbindung der Er- 
    ziehungsberechtigten (Einwilligung) unterschrieben wurde.    
 
 

mailto:jga@fuerth.de
mailto:dsb@fuerth.de


Stand:  10.07.2018 

Des Weiteren werden Ihre personenbezogenen Daten auf Server beim IT-Dienstleister der 
Stadt Fürth „KommunalBIT“ gespeichert. 
 
6. Übermittlung an Drittländer 

Ihre personenbezogenen Daten werden an kein Drittland (Land außerhalb der Europäischen 
Union) übermittelt. 
   
7. Zeitraum der Datenspeicherung 

Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Stadt Fürth/Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen erforderlich ist und anschließend gelöscht. Zahlungsbegründende 
Unterlagen sind gem. VV 10.2.3, 10.2.4 zu Art. 70 BayHO und der Anlage 2 Ziffer 2.3 zu Art. 
71 BayHO für mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Weiterer Orientierungsrahmen ist der 
Erlass des Bayerischen Staatsministeriums für Familien, Arbeit und Soziales vom 26.07.2004, 
Az. VI 5/7273/1/03. 
  
8. Betroffenenrechte 

Nach der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen beim Verantwortlichen 
für die Datenerhebung folgende Rechte zu: 

- Sie haben das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu 
erhalten (Art. 15 DSGVO). 

- Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein 
Recht auf Berichtigung zu (Art.16 DSGVO). 

- Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die 
Verarbeitung einlegen (Art. 17,18 und 21 DSGVO). 

- Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, 
ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein 
Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. 
 
9. Erforderlichkeit der Datenangabe 

Nach der o.g. Rechtsgrundlage ist die Angabe und Erhebung der Daten zur 
Aufgabenerfüllung erforderlich. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien benötigt die 
Daten, um Ihr Kind in einer  Kindertageseinrichtung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
betreuen zu können. Wenn die dafür erforderlichen Daten nicht angegeben werden, kann 
kein Betreuungsvertrag geschlossen werden. 
Wenn Sie in die Verarbeitung/Datenübermittlung (Schweigepflichtsentbindung für 
Frühförderstellen) durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, könne Sie die 
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bei der in Nr. 1 genannten 
verantwortlichen Stelle widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.    
 
 
 


